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Mastpoulets: 
 
Impex Modul (Import-Export-Bilanz) 

 
 
Welche Betriebe Betriebe mit einem Durchschnittsbestand > 3‘000 Poulets müssen ab Okto-

ber 2011 den Durchschnittbestand und den Nährstoffanfall (Stickstoff und 
Phosphor) mit dem Impex Modul Mastpoulets berechnen. 

 
 Betriebe mit einem Durchschnittsbestand < 3‘000 Poulets müssen lediglich 

den Durchschnittsbestand mit dem Programm Impex Modul Mastpoulets 
berechnen. 

 
Programm Das Programm Impex-Modul kann unter folgender Adresse gratis herun-

tergeladen werden: 
http://www.agridea-lindau.ch/software/downloads/index.htm 

 
Periode Durchschnittsbestand und Nährstoffanfall werden jeweils für das Kalen-

derjahr (1. Januar bis 31. Dezember) berechnet. 
 
 Der berechnete Nährstoffanfall wird in die Suisse-Bilanz des laufenden 

Jahres übernommen. Das heisst, der Nährstoffanfall der Mastpoulets aus 
dem Kalenderjahr 2011 wird in die Suisse-Bilanz 2011/2012 (ÖLN-Jahr dau-
ert vom 1. September bis 31. August) übernommen, der Nährstoffanfall 
aus dem Jahr 2012 in die Suisse-Bilanz 2012/2013 (vgl. Grafik). 

 
Impex 1. Jan. – 31. Dez. 2011 1. Jan. – 31. Dez. 2012  

 

 ÖLN-Jahr 1. Sep. 2011 – 31. Aug. 2012 1. Sep. 2012 – 31. Aug. 2013 
 
 
NPr-Futter-Vertrag Zwischen Futterlieferant und Tierhalter muss eine Vereinbarung über den 

Einsatz von nährstoffreduziertem Futter (NPr-Futter) abgeschlossen wer-
den. 

 
Die Vereinbarung muss bis spätestens am 31. März des laufenden ÖLN-
Jahres bei der zuständigen kantonalen Stelle eingereicht werden: 

 
BZ Wallierhof 
Zentralstelle für Düngeberatung 
Höhenstrasse 46 
4533 Riedholz 

 
 Vertragsänderungen sind der Stelle ebenfalls bis Ende März zu melden. 
 

Der Vertrag legt die Pflichten und Rechte von Tierhalter und Futtermittel-
lieferanten fest. Im Wesentlichen sind dies: 

 
• Der Futtermittellieferant ist bezüglich der gelieferten Menge und 

des Gehaltes der Futtermittel beweispflichtig.  
• Der Tierhalter ist verantwortlich für sämtliche betriebsspezifischen 

Angaben wie Tierzahlen, eingesetzte Futtermengen usw. 
 

Die Registrierung der NPr-Verträge ist gebührenfrei. 
 

Beratung Die Zentralstelle für Düngeberatung gibt zu Fragen der Suisse-Bilanz und 
des Impex-Moduls Auskunft. 

http://www.agridea-lindau.ch/software/downloads/index.htm

